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Gesetz  
über die Errichtung, Erhaltung und Auflassung  

der öffentlichen Pflichtschulen und der öffentlichen Schülerheime  
(Schulerhaltungsgesetz) 

LGBl.Nr. 32/1998, 45/2000, 28/2002, 37/2006, 63/2012, 44/2013, 4/2014, 59/2014, 77/2016, 78/2017, 
82/2017, 45/2018, 17/2020, 91/2020, …/20212 
 
… 
 

§ 11 
Bestimmung als ganztägige Schule 

(1) Unter der Bestimmung einer Volksschule, Mittelschule, Sonderschule oder einer Polytechnischen 
Schule als ganztägige Schule ist die Festlegung zu verstehen, an der Schule einen Unterrichtsteil und einen 
Betreuungsteil anzubieten. 

(2) Die Bestimmung als ganztägige Schule darf nur vorgenommen werden, wenn 
 a) die stellenplanmäßigen und sonstigen personellen Voraussetzungen für die Betreuung der Schüler 

gegeben sind, 
 b) die Schule nach der räumlichen und sonstigen Ausstattung geeignet ist, 
 c) mindestens acht sieben Schüler für den Betreuungsteil angemeldet sind. 

(3) Liegen für den Betreuungsteil an einer Schule mindestens 15 Anmeldungen vor, hat der gesetzliche 
Schulerhalter die Schule als ganztägige Schule zu bestimmen; unter Bedachtnahme auf die räumlichen 
Voraussetzungen kann auch eine andere allgemein bildende Pflichtschule bestimmt werden, an der die 
angemeldeten Schüler an einer schul- oder schulartenübergreifenden Tagesbetreuung teilnehmen können. 
Bei sonstigem Nichtzustandekommen einer schulischen Tagesbetreuung auch bei schulartenübergreifender 
Führung besteht eine entsprechende Verpflichtung bereits ab zwölf Anmeldungen. Die Verpflichtung 
besteht nicht, wenn durch außerschulische Angebote die Tagesbetreuung der Schüler gesichert ist. 

(4) Die Bestimmung als ganztägige Schule bedarf der Bewilligung der Bildungsdirektion; ihr hat eine 
Anhörung der Erziehungsberechtigten und der Lehrpersonen voranzugehen. Das Ergebnis der Anhörung 
ist mit dem Antrag auf Erteilung der Bewilligung der Bildungsdirektion vorzulegen. Der Antrag ist bis 
spätestens 1. Juni vor Beginn jenes Schuljahres einzubringen, ab dem die Schule als ganztägige Schule 
geführt werden soll. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 2 gegeben sind. 

§ 12 
Erhaltung öffentlicher Pflichtschulen 

(1) Unter der Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule ist zu verstehen: 
 a) die Bereitstellung und Instandhaltung der Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften, 

deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, soweit es sich nicht um Räumlichkeiten für 
Wohnzwecke handelt, die Anschaffung und Instandhaltung der Schuleinrichtung und der 
Lehrmittel, die Deckung des sonstigen Sachaufwandes sowie die Beistellung des zur Betreuung 
der Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals; 

 b) bei ganztägigen Schulen auch die Vorsorge für die Verpflegung der Schüler und die Beistellung 
der für den Freizeitteil erforderlichen Lehrer, Erzieher, Erzieher für die Lernhilfe, 
Freizeitpädagogen oder sonst qualifizierten Personen; 

 c) bei Schulclustern auch die Beistellung des für die administrative Unterstützung des 
Schulclusterleiters erforderlichen Verwaltungspersonals, soweit es sich dabei nicht um Lehrer 
handelt. 

(2) Zu den Schulliegenschaften zählen insbesondere die Schulgebäude und die zur Schule gehörenden 
Nebengebäude, Turn- und Spielplätze, Pausenhöfe, Schulgärten, Schulwerkstätten und Lehrküchen, die im 
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Schulgebäude selbst oder in einem Nebengebäude der Schule untergebrachten Wohnungen für das Lehr- 
und Hilfspersonal. 

(3) Erzieher, Erzieher für die Lernhilfe, Freizeitpädagogen und sonst qualifizierte Personen nach Abs. 
1 lit. b dürfen nur dann im Freizeitteil Dienst versehen, wenn sie verlässlich sind. Als verlässlich gilt eine 
Person nicht, wenn sie wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung oder wegen einer strafbaren Handlung gegen die Sittlichkeit von einem ordentlichen Gericht 
verurteilt worden ist und diese Verurteilung weder getilgt worden ist noch der beschränkten Auskunft nach 
dem Tilgungsgesetz 1972 oder vergleichbaren Vorschriften eines anderen Staates unterliegt. 

(4) Zur Beurteilung der Verlässlichkeit ist vor dem Dienstantritt eine Strafregisterauskunft durch den 
Schulerhalter einzuholen. Von Unionsbürgern sind jene Nachweise betreffend die Verlässlichkeit 
anzuerkennen, die ihnen von einer zuständigen Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaates ausgestellt worden 
sind. Werden dort solche Nachweise nicht ausgestellt, kann der Nachweis der Verlässlichkeit durch eine 
eidesstattliche Erklärung, ist eine solche in dem betreffenden Mitgliedstaat nicht vorgesehen, durch eine 
feierliche Erklärung vor einer zuständigen Stelle dieses Staates erfolgen. Die Nachweise dürfen zum 
Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein.  

(5) Abs. 4 gilt sinngemäß für Nachweise, die in Drittstaaten oder für Drittstaatsangehörige ausgestellt 
worden sind, soweit diese nach dem Recht der Europäischen Union oder aufgrund eines Staatsvertrages 
gleichzustellen sind. 

(6) Soweit dies nicht nach Abs. 1 Aufgabe des gesetzlichen Schulerhalters ist, obliegt die Beistellung 
der erforderlichen Lehrer dem Land. Für die Kosten des daraus entstehenden Personalaufwandes hat das 
Land insoweit aufzukommen, als diese Kosten nicht vom Bund zu tragen sind. 

§ 12a 
Freizeitpersonal an öffentlichen Pflichtschulen 

Auf Ersuchen des Schulerhalters kann das Land nach Maßgabe vorhandener personeller Ressourcen 
dafür sorgen, dass der Schulerhalter zur Erfüllung der Aufgabe der Beistellung des erforderlichen 
Freizeitpersonals nach § 12 Abs. 1 lit. b einen Dritten heranziehen kann. Die dadurch entstehenden Kosten 
sind vom Schulerhalter zu tragen. 
 
… 
 

§ 20 
Schulerhaltungsbeiträge 

(1) Die gesetzlichen Schulerhalter haben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Anspruch auf 
Beiträge zum Schulerhaltungsaufwand, soweit dieser nicht durch Einnahmen aus dem Schulbetrieb oder 
durch Zuwendungen von anderer Seite gedeckt ist. 

(2) Die Schulerhaltungsbeiträge sind entweder Leistungen zum Investitionsaufwand oder Leistungen 
zum Betriebsaufwand. 

(3) Zum Investitionsaufwand gehören 
 a) der Aufwand für die erstmalige Bereitstellung der Schulgebäude und der übrigen 

Schulliegenschaften einschließlich des damit verbundenen Aufwandes für die Schuleinrichtung 
sowie für die Lehrmittel und 

 b) der Aufwand für eine Instandsetzung der Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften, 
durch die der Nutzungswert der Liegenschaften wesentlich erhöht oder deren Nutzungsdauer 
wesentlich verlängert wird, ohne jedoch deren Wesensart zu verändern, einschließlich eines 
eventuell damit verbundenen Aufwandes für Instandhaltungen, die Schuleinrichtung und die 
Lehrmittel. 

Bei leasingfinanziertem oder leasingähnlich finanziertem Investitionsaufwand können als 
Investitionsaufwand nur die zugrunde liegenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten verumlagt 
werden. Einnahmen bzw. Zuwendungen von anderer Seite reduzieren in jedem Fall den 
verumlagungsfähigen Investitionsaufwand. 

(4) Zum Betriebsaufwand gehören jene Kosten der Schulerhaltung, die nicht unter den 
Investitionsaufwand fallen. Schuldzinsen zählen zum Betriebsaufwand. Abschreibungen vom Anlagewert 
können jedoch weder als Investitionsaufwand noch als Betriebsaufwand verumlagt werden. 
Einnahmen bzw. Zuwendungen von anderer Seite reduzieren in jedem Fall den verumlagungsfähigen 
Betriebsaufwand. 
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(5) Beitragspflichtig sind: 
 a) Gemeinden, deren Gebiet zur Gänze oder zum Teil in den Schulsprengel (Pflicht- oder 

Berechtigungssprengel) einer öffentlichen Pflichtschule einbezogen ist, für die sie nicht 
gesetzlicher Schulerhalter sind; ist der gesetzliche Schulerhalter ein Gemeindeverband, so sind die 
verbandsangehörigen Gemeinden jedoch nicht beitragspflichtig; 

 b) Gemeinden, deren Gebiet außerhalb des Schulsprengels (Pflicht- oder Berechtigungssprengels) 
einer öffentlichen Pflichtschule liegt, die besucht wird 

 1. von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in diesen Gemeinden den 
Hauptwohnsitz haben und anstelle einer Sonderschule mit bescheidmäßig erteilter Zustimmung 
der Bildungsdirektion die sprengelfremde allgemeine Schule deshalb besuchen, weil an der 
sprengelmäßig zuständigen allgemeinen Schule oder an einer anderen allgemeinen Schule 
desselben gesetzlichen Schulerhalters dem sonderpädagogischen Förderbedarf nicht oder nicht 
in gleicher Weise entsprochen werden kann, oder 

 2. von der allgemeinen Schulpflicht unterliegenden Schülern, die in diesen Gemeinden den 
Hauptwohnsitz haben und mit bescheidmäßig erteilter Zustimmung der Bildungsdirektion die 
sprengelfremde Schule deshalb besuchen, weil sie von der sprengelmäßig zuständigen Schule 
ausgeschlossen wurden. 

(6) Der gesetzliche Schulerhalter kann mit den beitragspflichtigen Gemeinden Vereinbarungen über 
die Aufteilung des Schulerhaltungsaufwandes treffen. Solche Vereinbarungen sind unter Bedachtnahme 
auf die Höhe des durch Betriebseinnahmen oder Zuwendungen nicht gedeckten Schulerhaltungsaufwandes, 
auf das Verhältnis der Schülerzahlen aus den an der Schulerhaltung beteiligten und den beitragspflichtigen 
Gemeinden sowie unter Rücksichtnahme auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der beitragspflichtigen 
Gemeinden abzuschließen und bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Schriftform. 

(7) Wenn eine rechtsgültige Vereinbarung im Sinne des Abs. 6 besteht, ist für die Leistung von 
Schulerhaltungsbeiträgen diese Vereinbarung maßgebend. Besteht keine derartige Vereinbarung, dann 
richtet sich die Beitragsleistung nach den Vorschriften der §§ 21 und 22. 

(8) Auf eine allfällige Beitragsleistung zum Erhaltungsaufwand von öffentlichen Pflichtschulen, die 
außerhalb des Landes gelegen sind, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 
 
… 
 

§ 39 
Sonderbestimmungen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19  

(1) Die Verwendung von Gebäuden, einzelnen Räumen oder sonstigen Liegenschaften für schulische 
Zwecke ist abweichend von § 14 ohne schulrechtliche Bewilligung zulässig, sofern  
 a) dies zur Gewährleistung des Schulbetriebs unter Berücksichtigung der Erfordernisse zur 

Bekämpfung von COVID-19 erforderlich ist und  
 b) die Grundsätze der Pädagogik und der Schulhygiene im Sinne des § 13 Abs. 1 soweit eingehalten 

werden, als dies im Hinblick auf die Erfordernisse einer raschen und effektiven Bekämpfung von 
COVID-19 unter Berücksichtigung der Kosten zumutbar ist.  

(2) Durch eine Verwendung nach Abs. 1 tritt keine Widmung im Sinne des § 15 ein.  
(3) Die Möglichkeit, für ein Vorhaben nach Abs. 1, das nach § 14 bewilligungspflichtig wäre, einen 

Bewilligungsantrag zu stellen, bleibt unberührt.  
(4) Auf Grundlage des Abs. 1 erlangte Berechtigungen erlöschen spätestens mit Ablauf des 

30. Dezember 2021.  
(5) Art. Xa der 2. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. 91/2020, tritt rückwirkend mit 7. Dezember 

2020 in Kraft.  
(6) Art. XI der 3. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. ../2021, tritt am 30. Juli 2021 in Kraft. 
(7) Der § 39 in der Fassung des Art. Xa der 2. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. 91/2020, und 

des Art. XI der 3. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. ../2021, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 
außer Kraft. 

§ 40 
Inkrafttretensbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. ../2021 

Das Gesetz über eine Änderung des Schulerhaltungsgesetzes, LGBl.Nr. ../2021, tritt am 1. September 
2021 in Kraft. 


